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Parlament – Lokal IV

Barrieren in Gesetzen und Köpfen abbauen!
Zur Weiterentwicklung der Gleichstellungspolitik werden folgende Maßnahmen gesetzt:

· Alle zwei Jahre ein verpflichtender Bericht ans Parlament sowie Studien zur Situation von behinderten Menschen

· Monitoring, Evaluierung und Weiterentwicklung des Behindertengleich​stellungs​rechtes und der daraus resultierenden Bündelgesetze. Es soll Augenmerk geworfen werden auf:

· Evaluierung der Effektivität der Umsetzung (Unterlassung/Beseitigung von Barrieren; Schlichtungsverfahren, Gerichtsverfahren; Gestaltung & Umsetzung der Etappenpläne, Verbandsklage)

· Rasche Umsetzung einer Art 15a B-VG-Vereinbarung zur Etablierung harmonisierter – barrierefreier Bauordnungen, sowie Einführung von Kriterien des anpassbaren Wohnbaus bei der Vergabe von Wohnbauförderungsmitteln.

· Beratungsstellen zur Herstellung baulicher Barrierefreiheit

· Evaluierung und Weiterentwicklung der Behindertenanwaltschaft

· Planung, Förderung und Finanzierung von bundesweiten/ressort-übergreifenden Aktionsprogrammen zur Umsetzung des Gleichstellungsrechtes.

· Förderung jener Ausbildungs- und Umsetzungsmaßnahmen, die aufgrund der Anerkennung der Gebärdensprache notwendig sind 

· Förderung von Dienstleistungsangeboten durch Selbsthilfe- und Vertretungsorganisationen , um den Zugang zu den Inhalten des Gleichstellungsrechtes und damit einer selbst bestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung zu ermöglichen. Stärkung der Selbstvertretung von Menschen mit Lernbehinderung zur besseren Partizipation in Heimen, Wohngruppen (-einheiten) und Werkstätten
· Fortsetzung der Beseitigung von diskriminierenden Bestimmungen in den Materiengesetzen (z.B. Notariatsaktgesetz)
· Bundeseinheitliche Leistungen z.B.: § 29 b StVO Ausweis ermöglicht behinderten Menschen einen eigenen Parkplatz und das kostenlose Parken in Kurzparkzonen und das Parken auf einem Behindertenparkplatz. Die Länder haben unterschiedliche Spruchpraxis, eine einheitliche Begutachtung zur Zuerkennung des Ausweises durch das Bundessozialamt im Einvernehmen mit dem jeweiligen Land ist notwendig.
· Ausbau der Reha-Maßnahmen und Sicherstellung der mobilen Betreuung zu Hause für beatmete PatientInnen. 
· Ausbau der psychosozialen Beratungsangebote vor einer pränatalen Diagnose, bei Bekanntgabe des Ergebnisses und nach der Geburt unter Einbeziehung betroffener Eltern. Aufklärung über Unterstützungsangebote.

· Ausbau Familien entlastender Dienste für Eltern behinderter Kinder sowie für Eltern mit Behinderung insbesondere durch den Einsatz einer FamilienhelferIn.

· Ausbau der bestehenden Beratungs- und Diagnostikdienste zur bestmöglichen Vorbereitung der betroffenen Familie aber auch des Schulsystems auf die Anforderungen der schulischen Integration 
Die Kosten für diese Maßnahmen sind nach Möglichkeit durch das jeweils zuständige Ressort bzw. Gebietskörperschaft zu tragen. Eine Anschubfinanzierung durch das Sozialministerium über das Bundessozialamt sollte aber unabhängig von der operativen Zuständigkeit dann erfolgen, wenn die umzusetzenden Maßnahmen besondere Bedeutung zur Beförderung des Gleichstellungsrechtes haben.

Der Arbeitsmarkt als Herausforderung

Ziel der Arbeitsmarktpolitik muss es sein, behinderungsbedingte Benachteiligungen am Arbeitsmarkt zu vermeiden und zu beseitigen:
· Fortsetzung der Beschäftigungsoffensive, bedarfsorientierte Qualifizierung und Optimierung der arbeitsmarktpolitischen Instrumente 
· Erhaltung und Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit von ArbeitnehmerInnen durch rechtzeitige und koordinierte Interventionsmaßnahmen, (präventive Bündelung aller möglichen Dienstleistungen). Evaluierung und Optimierung der Rahmenbedingungen der beruflichen Rehabilitation
· Gezielte (Weiter-)Bildungsangebote zur Qualifizierung für den ersten Arbeitsmarkt (insbesondere gehörlose Menschen) und zur Weiterentwicklung der Integration am Arbeitsmarkt

· Chancengleicher und nachhaltiger Zugang zu sozialversicherungsrechtlich abgesicherten Beschäftigungsverhältnissen: Pilotversuch „disability-flexicurity“: 3 regional verteilte Agenturen oder bereits bestehende Einrichtungen (per Ausschreibung), welche Menschen mit Behinderung anstellen und rasch an Betriebe weitervermitteln und verleihen. Bei Kündigung durch den Betrieb bleibt die Person in der Agentur/Einrichtung beschäftigt und sozial abgesichert. Prüfung von Modellen zur Erhöhung der Beschäftigungschancen vor allem junger Menschen mit Behinderung

· Schaffung und Ausbau von Anreizsystemen und Unterstützungsstrukturen insbesondere für Klein- und Mittelbetriebe, die Menschen mit Behinderung ohne Verpflichtung einstellen bzw. die Quote übererfüllen

· Optimierung der unternehmensbezogenen Dienstleistungen zur Unterstützung der Wirtschaft bei der beruflichen Integration in die Arbeitswelt, vor allem auch durch regelmäßige Dienstleistungsangebote. Bundessozialamt als Kompetenzzentrum für Menschen mit Behinderung 

· Weiterer Ausbau der Integrationsfachdienste für besondere Zielgruppen wie psychisch kranke, sinnesbehinderte, lernbehinderte Menschen durch das Bundessozialamt

· Besondere Förderung von arbeitsmarktfernen Frauen mit Behinderung durch Maßnahmen der Heranführung an den ersten Arbeitsmarkt

· Zusätzliche Maßnahmen zur Erhaltung der Arbeitsfähigkeit von älteren ArbeitnehmerInnen mit Behinderung
· Prüfung der Möglichkeiten einer Progressionslösung für die Ausgleichstaxe für Unternehmen, die sich der Einstellungspflicht entziehen, unter Einbeziehung der Sozialpartner

· AUDIT von Betrieben zur Beschäftigung behinderter Menschen: Förderung von betrieblichen Personal- und Organisationsentwicklungsansätzen, die geeignet sind, berufliche Integration strukturell zu unterstützen (z.B. Prozessbegleitung zum Abschluss einer (freiwilligen) Betriebsvereinbarung
Qualitätssicherung und Weiterentwicklung der schulischen Integration

Durch die Einführung der Integrativen Berufsausbildung wurde ein effizienter Übergang von Schule in den Beruf gefunden. Weitere sinnvolle und bedarfsgerechte Integrationsmodelle zur Teilqualifizierung behinderter Jugendlicher nach der 8. Schulstufe sind zu entwickeln und umzusetzen. 

Nach wie vor ist es so, dass die Integration eines behinderten Kindes die Schule oft viel zu unvorbereitet trifft und in der Schulintegration noch viel zu wenig der reguläre Weg des Schulbesuches eines behinderten Kindes gesehen wird. 
Ziel muss es sein, eine individuelle Förderung der Kinder sicher zu stellen und dass kein Kind aufgrund der Behinderung vom Schulunterricht ausgeschlossen werden darf:
Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf und Kinder mit nichtdeutscher Muttersprache bestmöglich in das Schulsystem integrieren.

Umsetzung:

· Intensivierung der Fördermaßnahmen, damit alle Kinder die Unterrichtssprache beherrschen

· Überarbeitung der Kriterien für die Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs

· Anpassung des Ressourceneinsatzes im Bereich der sonderpädagogischen Förderung

· Möglichkeiten der Integration nach der 8. Schulstufe verwirklichen

· Integration als wichtiger Teil der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung sowie der Weiterbildung

Die Menschenwürde ist Leitbild für Zukunftsfragen

Für uns ist die Würde eines Menschen unabhängig von Leistung, Alter und Gesundheitszustand zu achten. Eine Gesell​schaft die Behinderung aus ihrem Bewusstsein ver​drängt, verliert ihren humanen Charakter.

Wir  sagen ein klares „Ja“ zum Leben behinderter Menschen und lehnen Euthanasie und aktive Sterbehilfe strikt ab. Wir sind für das Leben in seiner Vielfalt. Behinderung ist Teil des Lebens, es ist irreal zu glauben, man könne Behinderungen aus der Welt schaffen. 

Die Tatsache, dass die Rechtssprechung im Zuge von Schadenersatzverfahren aufgrund medizinischen Fehlverhaltens die Geburt eines nicht behinderten Kindes anders wertet als die Geburt eines behinderten Kindes widerspricht dem Gleichheitsgrundsatz in der Verfassung und muss legistisch korrigiert werden.
· Angesichts der jüngsten Rechtsentwicklung und im Lichte der Möglichkeiten des medizinisch-technischen Fortschritts wird die Abhaltung einer parlamentarischen Enquete/Enquetekommission unter Einbindung der Bioethik-Kommission, der Ärzte- und Richterschaft sowie Experten aus Wissenschaft und Praxis zum Thema „Rechtliche und ethische Fragen der Humanmedizin“ vereinbart.
· Ziel der Grundrechte ist die Sicherung der Freiheit des Einzelnen und der Menschenwürde. Die Garantie der Menschenwürde soll daher ausdrücklich in den Grundrechtskatalog aufgenommen werden. Fernen sollen insbesondere Garantien gegen die Diskriminierung aus Gründen des Geschlechts, der Rasse, der sozialen oder ethischen Herkunft, von Behinderungen oder aus anderen Gründen (z.B. Alter, sexuelle Orientierung) ausgebaut sowie Kinderrechte zur Umsetzung der Kinderrechtskonvention verankert werden.

· Grundrechte sollen als echte Garantien, nicht bloß als Deklarationen gestaltet werden
Soziale Herausforderungen – Pflege
Aufgrund der demografischen Entwicklung in Österreich gewinnt die Betreuung und Pflege älterer Menschen zunehmend an Bedeutung. Durch den rechtzeitigen und vorausschauend planenden Aufbau einer leistungsfähigen und intelligent differenzierten Versorgungslandschaft sollen humane Bedingungen für ein würdiges Altern gesichert und die größtmögliche Wahlfreiheit für Betroffene und Angehörige geschaffen werden. 

Neben einer Koordination der Informations- und Präventionsmaßnahmen durch eine bundesweite Plattform, z.B. den Fonds Gesundes Österreich, und des Ausbau des Angebotes an einfach verfügbarer und verständlicher Information zum Thema soll im Verfahren auf Zuerkennung des Bundes- bzw. Landespflegegeldes eine verpflichtende Pflegeberatung vorgesehen werden. 

Jeder Betreuungs- bzw. Pflegebedürftige soll eine bestmögliche Form der Betreuung nach seinen Vorstellungen erhalten können. Pflege in den eigenen vier Wänden soll genauso möglich sein wie Pflege im Heim. Die zahlreichen Möglichkeiten von Selbst- und Angehörigenpflege, über mobile Versorgung zu Hause, rund-um-die-Uhr- Betreuung zu Hause und betreute Wohnformen, bis hin zu teilstationären und stationären Angeboten im Akut-, Übergangs- und Langzeitbereich sollen möglichst flächendeckend verfügbar sein. 

· Weiterentwicklung von bedarfsgerechten Betreuungs- und Pflegemodellen nach den Bedürfnissen von Betroffenen und Angehörigen, wie z.B. für die bis zu 24h-Betreuung oder für spezifische Alterserkrankungen wie Demenz oder Alzheimer 

· Ausbau der mobilen Dienste und lebensraumnaher Betreuungsstätten und Wohnformen 

· Förderung barrierefreien und/oder generationenübergreifenden Wohnens 

· Ausbau von Begegnungsstätten und sozialen bzw. sozialmedizinischen Programmen für Senioren (niederschwellige Prävention, Besuchs- und Begleitdienste, Tageszentren, Seniorenclubs in den Gemeinden) 

· Nachbarschaftszentren zur Koordinierung und Lösung diverser sozialer Anliegen und Problemstellungen 

· Weiterer Ausbau der lebensraumnahen Hospiz- und Palliativversorgung in stationären, teilstationären und mobilen Angeboten 

· Schaffung einer Rechtsgrundlage für die rund um die Uhr-Betreuung zuhause: Arbeitsrecht, Sozialrecht und Berufsrecht sind dabei an die Besonderheiten der selbständigen und unselbständigen Beschäftigung für Betreuungsleistungen im privaten Haushalt eines Pflegegeld-Beziehers/Bezieherin anzupassen. Bei einer Förderung durch die öffentliche Hand wird Betreuungsausmaß, Pflegebedürftigkeit und soziale Lage berücksichtigt.

Leistbare Pflege und Betreuung 

Im Interesse der bestmöglichen Zufriedenheit der Betroffenen soll eine bessere Vernetzung aller Beteiligten im Gesundheits-, Pflege- und Betreuungsbereich sowie eine Abstimmung der Finanzierungsflüsse im Gesundheits-, Sozial- und Pflegewesen mit dem Ziel einer bedarfsgerechten und leistbaren integrierten Versorgung geschaffen werden. 

Zur Neugestaltung der Pflege, die leistbare Pflege und Betreuung nach den vorher geschilderten Grundsätzen sichern soll, wird eine Arbeitsgruppe eingerichtet, der Vertreter von Bund, Ländern und Gemeinden angehören. Diese Arbeitsgruppe hat im Laufe des Jahres 2007, möglichst bis zum Sommer, ein Modell auszuarbeiten, das auf folgenden Grundsätzen basiert und allenfalls einer Volksabstimmung zu unterziehen ist: 

· Für die Betreuung daheim ist ein eigener Beschäftigungstypus möglichst auf der Basis selbständiger Beschäftigung zu entwickeln. 

· Mehrkosten sind solidarisch durch Beiträge von potentiellen Nutznießern aufzubringen. 

· Das Pflegegeld des Bundes ist in dieser Gesetzgebungsperiode einmal selektiv nach Pflegestufe zu valorisieren; die Einteilung der Pflegestufen ist zu überprüfen. 

· Zeitlich befristete teilweise oder vollständige Übernahme auch der Dienstnehmer-Beiträge von pflegenden Angehörigen bei freiwilliger Pensionsversicherung ab Pflegestufe 4 

· Verbessertes Schnittstellenmanagement durch übergreifendes Case/Care-Management 

· Überarbeitung der Artikel 15a-Vereinbarung gemeinsam mit den Ländern mit dem Ziel der Harmonisierung der Planungsgrundlagen, der Regelungen über Zuzahlungen sowie zum Eingriff in private Vermögenswerte, insbesondere an nicht dem Wohnbedürfnis dienenden Liegenschaften sowie des Regress an Nachkommen

Invaliditätspensionen 

Eine Arbeitsgruppe bestehend aus Sozialpartnern, Regierungsvertretern und anderen Experten, soll bis 1.1.2008 Vorschläge zu einer Neuordnung des Invaliditätspensionsrechts erarbeiten. 
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